
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
 

 
 

 

Bescheinigung über die ordnungsgemäße Einsargung 

 

Bestatter  

  

  

Anschrift  

  

  

Ansprechpartner  

  

Telefon  

  

Die Leiche der / des  

Name, Vorname  

verstorben am  

  

wurde von mir / uns ordnungsgemäß eingesargt. 

 

Rechtsgrundlage 

Sächsisches Bestattungsgesetz §17 

(5) Bei der Beförderung einer Leiche über die Grenze der Bundesrepublik Deutschland ins 

Ausland muss der Sarg undurchlässig und mit saugfähigen Stoffen ausgekleidet sein. Der 

Sarg muss 

1. entweder aus einem äußeren Holzsarg mit einer Wandstärke von mindestens 20 mm 

und einem sorgfältig verlöteten inneren Sarg aus Zink oder aus einem anderen Stoff, der 

sich selbst zersetzt, oder  

2. aus einem einzigen sorgfältig abgedichteten Holzsarg mit einer Wandstärke von 

mindestens 30 mm, der mit einer Schicht aus Zink oder aus einem anderen Stoff, der 

sich selbst zersetzt, ausgekleidet ist,  

bestehen. 

(6) Bei der Beförderung einer Leiche auf dem Luftweg ist der Sarg mit einer geeigneten 

Druckausgleichsvorrichtung zu versehen. 

 

Datum  Unterschrift 
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